
Anlage

Satzung zur Änderung der Satzung für die Behindertenbeauftragte/den Behindertenbeauftragten 
der Landeshauptstadt München

vom 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 18 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes zur 
Gleichstellung, Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Bayerisches 
Behindertengleichstellungsgesetz - BayBGG) vom 09.07.2003 (GVBl. S. 419, BayRS 805-9-A) 
i.V.m. Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737), folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung für die Behindertenbeauftragte/den Behindertenbeauftragten der Landeshauptstadt 
München vom 11.08.2004 (MüABl. S. 317), zuletzt geändert durch Satzung vom 24.04.2019 
(MüABl. S. 206), wird wie folgt geändert:

§ 6 wird wie folgt geändert:

Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Gelten oder drohen zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Termin zur Wahl der/des 
Behindertenbeauftragten Beschränkungen oder Verbote von Veranstaltungen oder Ansammlungen 
von Menschen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) und ist nicht absehbar, ob und wann diese 
Beschränkungen aufgehoben werden, so ist es möglich, die Wahl in Form einer Briefwahl 
durchzuführen.
Die Entscheidung hierüber trifft die Leitung des Büros der/des Behindertenbeauftragten 
gemeinsam mit der Leitung der Geschäftsstelle des Behindertenbeirates in Abstimmung mit dem 
Vorstand des Behindertenbeirates.“

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


